
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1979/4/3 1295/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1979

Index

Polizeirecht - WaffG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0236/49 E 18. Juni 1951 VwSlg 1879 A/1951 RS 1

Stammrechtssatz

Die Rechtskraft eines Bescheides verliert ihre Bedeutung, wenn für den Anspruch nach Fällung der rechtskräftigen

Entscheidung ein neuer Rechtsgrund entsteht.

Schlagworte

res iudicata ne bis in idem
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